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Gradation 

GNr:      I II III IV V VI
42  Geringe Abweichungen

von den physiologischen 
Krümmungen der Wirbel-
säule ohne Beeinträchti-
gung ihrer Beweglichkeit, 
abgeheilte Verletzungs-
folgen und/oder leichte 
Anomalien am Wirbel-
skelett ohne Einschrän-
kung in der Funktion und 
Belastbarkeit. 

 Stärkere Grade der unter II 
genannten Abweichungen 
mit 

 
Wachstums- oder Ent-
wicklungsstörungen der 
Wirbelsäule ohne Funkti-
onseinschränkung und 
ohne Einschränkung der 
Belastbarkeit. 

geringer 
Funktionseinschränkung, 
die den Waffen- wie auch 
Truppendienst nicht 
behindern (z.B. Skoliose 
unter 20° n. Cobb, 
ausgleichbarer 
Rundrücken, asymptoma-
tische Bandscheibenver-
änderung, außergewöhn-
lich günstige Ergebnisse 
nach Bandscheibenopera-
tion frühestens nach Ab-
lauf 1 Jahres*, asympto-
matische Spondylolyse, 
symmetrische lumbosac-
rale Übergangswirbel , 
behandlungsbedürftige 
Myalgien mit Neigung zu 
gelegentlichen Rückfäl-
len). 

Stärkere Veränderungen 
der Wirbelsäule bzw. der 
unter II genannten 
Abweichungen mit mäßi-
ger Funktionseinschrän-
kung, die das Tragen der 
persönlichen Ausrüstung 
erlauben (z.B. Skoliose 
zwischen 20° und 30° n. 
Cobb, Flachrücken und 
teilfixierter Rundrücken, 
Spondylolyse mit 
Symptomatik, Spondy-
lolisthesis Grad 1 nach 
Meyerding, Bandschei-
benveränderungen mit 
geringen Symptomen, 
operierter Bandscheiben-
vorfall mit geringen radi-
kulären Störungen, frü-
hestens  1 Jahr nach Ope-
ration, Spondylarthrose 
und Zustand nach lumba-
lem M. Scheuermann mit 
mäßigen Auswirkungen 
auf Statik und Funktion). 
 
Asymmetrischer lumbo-
sacraler Übergangswirbel. 
 

Akute Erkrankungen oder 
Verletzungen der Wirbel-
säule, deren Heilungsver-
lauf noch nicht sicher 
beurteilt werden kann. 
 
Wirbelkörperquer- und/ 
oder Dornfortsatzfrakturen 
für den Zeitraum von 6 
Monaten. 
 
Wirbelkörperfrakturen für 
die Dauer von 1 Jahr. 
 
Zustand nach Bandschei-
benoperation bis zu 1 Jahr 
nach Operation. 

Leiden der Wirbelsäule 
mit aufgehobener militäri-
scher Belastbarkeit (z.B. 
Skoliose über 30°, opera-
tionsbedürftige Kyphose, 
Wirbelsäulentuberkulose 
und ihre Folgezustände, 
stark ausgeprägte Osteo-
chondrose, Spondy-
larthrose oder Spondylosis 
deformans mit erheblicher 
Funktionseinschränkung, 
Zustand nach schweren 
Verletzungen oder Opera-
tionen der Wirbelsäule mit 
Nervenlähmung und star-
ker Funktionsbeeinträchti-
gung, Bandscheibenschä-
den mit andauernden mo-
torischen Störungen 
(s. GNr 79), 
Spondylolisthesis ab Grad 
2 nach Meyerding). 
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   Wirbelsäule    

 
GNr.: 42 
 
 
Anmerkungen: 
 
*  Inwieweit das Ausheilungsergebnis nach Bandscheibenoperation als „außergewöhnlich günstig“ bewertet werden kann, ist durch einen Facharzt für Orthopädie/ 
   Neurochirurgie der Bundeswehr festzustellen. 
-  Im Zweifelsfall orthopädischer Befundbericht mit prognostischer Einschätzung ab Gradation III erforderlich. 
-  Die Erhebung der Sport- und Berufsanamnese ist empfehlenswert. 
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D
ie B

eurteilung der B
elastbarkeit der W

irbelsäule und dam
it der L

eistungsfähigkeit des W
ehrpflich- 

tigen, w
ie sie zu

r F
eststellung der G

radation der G
esundheitsnum

m
er 42 erforderlich ist, ist schw

ie- 
rig. 
D

abei ist neben der B
eachtung der A

nam
nese (B

erufsanam
nese, S

portanam
nese) insbesondere auf den 

klinisch-funktionellen B
efund, also auf die S

tatik
, die segm

entale und globale F
unktion, auf den Z

u- 
stand d

er R
um

pfm
uskulatur sow

ie zusätzlich auf die neurologische S
ituation im

 B
ereich der E

xtrem
i- 

täten
 abzustellen. 

B
ildgebende V

erfahren können w
eitergehende Inform

ationen liefern etw
a zur Q

uantifizierung d
er sta- 

tischen N
orm

abw
eichungen, zur O

bjektivierung segm
entaler Instabilitäten, zum

 N
achw

eis entzündli- 
cher oder tum

oröser V
eränderungen. 

G
leichw

ohl sollte die B
edeutung d

er m
it bildgebenden V

erfahren (R
öntgen, C

S
, M

R
T

) erhobenen B
e- 

funde nicht überbew
ertet w

erden; insbesondere fü
r den sogenannten unspezifischen R

ückenschm
erz ist 

eine strenge K
orrelation zw

ischen subjektiven B
eschw

erden und m
it bildgebenden V

erfahren erhobe- 
nen B

efunden nicht gegeben. 
In

 diesem
 Z

usam
m

enhang m
uss besonders darauf hingew

iesen w
erden, dass bandscheibenbedingte 

R
aum

forderungen (P
rotrusionen, selbst sequestrierte B

andscheibenvorfälle) auch in
 der nicht rücken- 

f-' 
schm

erzbehafteten B
evölkerungsgruppe in

 nennensw
ertem

 U
m

fang nachgew
iesen w

erden können, der- 
artige B

efunde also ohne entsprechende K
linik nicht ohne w

eiteres K
rankheitsw

ert haben m
üssen. 

B
ei orthopädischen B

eurteilungen sollte generell d
aran

 gedacht w
erden, die B

erufs- und S
portanam

ne- 
se zu erheben, d

a sie w
esentliche R

ückschlüsse auf die L
eistungsfähigkeit zulässt. 
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